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Nürnberg, den 14.11.2023 
 
 
 
Kundeninformation zur REACH-Verordnung  
(Registration, Evaluation, Authorisation and Ristriction of Chemicals) 
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
mit diesem Schreiben informieren wie Sie über den Umgang der MTP Messtechnik Produktions 
GmbH mit der „(EG) 1907/2006-Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe“, bekannt als REACH-Verordnung. 
 
Gemäß der REACH-Verordnung dürfen chemische Stoffe in der Europäischen Union, die in Mengen 
von über einer Tonne pro Jahr produziert werden, nur dann vermarktet werden, wenn sie zuvor vor-
registriert oder registriert wurden. 
 
Die MTP Messtechnik Produktions GmbH ist nicht im Geschäft der Herstellung von „Stoffen“ gemäß 
dieser Verordnung tätig. Unsere Tätigkeit konzentriert sich auf die Produktion und den Verkauf von 
Produkten, die gemäß TITEL I, KAPITEL 2, Artikel 3 (Begriffsbestimmungen) der REACH-
Verordnung als „Erzeugnisse“ und nicht als „Stoffe“ oder „Gemische“ definiert sind. Als „nachge-
schalteter Anwender“ unterliegen wir nicht den Registrierungspflichten für „Stoffe“. 
 
In unserem Managementsystem überwachen wir kontinuierlich die „Kandidatenliste der besonders 
besorgniserregenden Stoffe“, auch bekannt als SVHC-Liste (Substance of Very High Concern) der 
ECHA (European Chemicals Agency), um potenzielle Aktualisierungen zu erfassen und sie mit den 
von uns verwendeten Materialien abzugleichen. Wir überprüfen und erfüllen die Verwendungsbe-
schränkungen gemäß „Anhang XVII“ bereits im Entwicklungsprozess. 
 
Sollten wir feststellen, dass unsere Produkte „Stoffe“ aus der SVHC-Liste mit einer nach „Artikel 33“ 
meldepflichtigen Menge enthalten, erfüllen wir aktiv diese Informationspflicht. 
 
Wir bestätigen nach unseren aktuellen Kenntnissen, dass die von MTP Messtechnik Produktions 
GmbH hergestellten „Erzeugnisse“ entweder keine „Stoffe“ der SVHC-Liste in kritischen Mengen 
(Liste vom 14. Juni 2023) enthalten oder dass wir unsere Kunden entsprechend informieren. 
 
Wir führen ein Gefahrstoffkataster, in dem die Jahresmengen der eingesetzten Chemikalien und 
Gefahrstoffe erfasst und kontinuierlich aktualisiert werden. 
 
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
MTP Messtechnik Produktions GmbH 


